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Zum Titelbild

Endlich ist der Sommer zurückgekehrt, und man 
kann sich auf hoffentlich noch viele Sonnenstunden 
freuen. Um sich zu Hause und bei der Arbeit auch bei 
hohen Außentemperaturen weiterhin wohl zu füh-
len, ist ein kühler Rückzugsort wichtig, denn die kör-
perliche und geistige Fitness nimmt mit steigenden 
Gradzahlen schnell ab. Schon bei einer Temperatur 
von 28 °C sinkt die Leistungsfähigkeit auf rd. 70 %, 
bei 33 °C sind es sogar ca. 50 %. Für einen optimalen 
Hitzeschutz im Haus spielen viele Faktoren eine Rolle 
– neben Größe und Neigung der Fenster ist z. B. auch 
der Baustoff des Hauses entscheidend.
Mit den richtigen Vorbereitungen kann man schon 
beim Bau des Eigenheims für ein gesundes Raum-
klima und sommerlichen Hitzeschutz sorgen. Dabei 
gilt: Je speicherfähiger die Bauteile, desto geringer ist die Erwärmung des Gebäudes. 
Der Baustoff Kalksandstein wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Er entzieht der Raum-
luft überschüssige Wärme und speichert sie. Dadurch wird die maximale Temperatur in 
den Räumen deutlich gesenkt. Übrigens wird mit der bevorstehenden Änderung der 
EnEV 2012 der sommerliche Hitzeschutz schon bald für jedes Gebäude zur Pflicht. Und 
dass Kalksandstein nicht nur funktional, sondern auch optisch überzeugt, beweist das 
Titelfoto.	 Foto: epr/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.

Schimmel

Schimmel in der Wohnung ist 
ein Mietmangel, der vom Ver-

mieter zu beseitigen ist, sofern 
er nicht nachweist, dass die 
Schadensursache nicht bei 
ihm, sondern im Verantwor-

tungsbereich des Mieters liegt. 
Ob Wärmebrücken einen Bau-

mangel darstellen, den der Ver-
mieter immer beseitigen muss, 

kann zweifelhaft sein. Darum spielen Sachverständige in entsprechenden 
Prozessen eine wichtige Rolle, wie ein Urteil des Amtsgerichts Tempelhof-

Kreuzberg zeigt.
Foto: djd/redstone
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Schönheitsreparaturen

Die formularvertragliche Verwendung 
des Begriffs „regelmäßig“ bei Fristen für 
Schönheitsreparaturen führt nicht zur Un-
wirksamkeit der Klausel insgesamt; viel-
mehr beinhaltet eine solche Klausel einen 
flexiblen, d. h. keinen starren (unwirksa-
men) Fristenplan, entschied der Bundes-
gerichtshof.	 Foto: LBS


